
 

 

B e s c h l u s s p r o t o k o l l  
 
über die 17. öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27.09.2018 im 

Dorfgemeinschaftshaus Schönberg/Wilmshausen, Nibelungenstraße 308, 64625 
Bensheim 

 
 
Beginn:   18:05 Uhr 
 
 
Anwesend sind: 
 
Stadtverordnetenvorsteherin Deppert, Christine A
Stadtverordneter Ameis, Henning (Ab TOP 24) A
Stadtverordnete Becker, Sibylle A
Stadtverordneter Dorsheimer, Ralf A
Stadtverordneter Gärtner, Maximilian (Ab TOP 21) A
Stadtverordneter Geißelmann, Markus A
Stadtverordneter Heinz, Tobias A
Stadtverordnete Jackstein, Petra A
Stadtverordneter Klos, Rico A
Stadtverordnete Marquardt, Tanja A
Stadtverordnete Schich-Kiefer, Ingrid A
Stadtverordneter Torre, Carmelo A
Stadtverordneter Weißmüller, Marco A
Stadtverordneter Woißyk, Markus A
Stadtverordneter Bauer, Werner A
stellv. Stadtverordnetenvorsteherin Lux, Christiane A
Stadtverordnete Middleton, Eva A
Stadtverordneter Moritz, Heiko A
Stadtverordneter Schrader, Thorsten A
Stadtverordneter Sydow, Michael A
Stadtverordnete Adam, Antje A
Stadtverordneter Fendler, Wolfram A
Stadtverordneter Dr. Götz, Thomas A
Stadtverordneter Müller, Moritz A
Stadtverordnete Ottiger, Waltrud A
Stadtverordnete Sterzelmaier, Doris A
Stadtverordneter Wüstner, Hanns-Christian A
Stadtverordneter Dr. Schuster, Erwin A
Stadtverordnete Schuster, Helga A
Stadtverordneter Apfel, Franz A
Stadtverordneter Koller, Norbert A
Stadtverordneter Reuter, Helmut A
Stadtverordneter Fischer, Tobias A
Stadtverordneter Hausmann, Jascha A
Stadtverordnete Kaplan-Reiterer, Hildegard A
Stadtverordneter Steinert, Holger A
Stadtverordneter Dr. Tiemann, Rolf A

 
Entschuldigt Dr. Schwalbach, Peter J E 
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 Ahlheim, Rainer J E 
 Kahnt, Rolf J E 
 Wetzel, Dominik J E 
 Manteuffel, Angela J E 
 
 
 
Magistrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verwaltung 
 
Schriftführer 

Dr. Vogt-Saggau, Ulrike 
Born, Andreas 
 
Bürgermeister Richter, Rolf 
Sachwitz, Helmut 
Oyan, Adil 
Roeder, Oliver 
Seibert, Hans 
Bauer, Norbert 
Kalb, Peter E. 
Uhde, Joachim 
Aßmus, Bernd 
Rothermel, Wilhelm 
 
Wetzel, Markus 
 
Swatschina, Benjamin 

J E 
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I. 
Mitteilungen und Berichte 

 
 
Punkt 
1.a) 

Mitteilungen und Berichte der Stadtverordnetenvorsteherin und 
der Ausschussvorsitzenden 

  
 
 
Punkt 
1.b) 

Abgabe von persönlichen Erklärungen der Stadtverordneten oder 
Magistratsmitglieder 

  
 
 
Punkt 
1.c) 

Mitteilungen und Berichte des Magistrats gemäß § 50 Abs. 3 HGO 

  
 
 
 

II. 
Beschlussfassung ohne Aussprache 

 
 
Punkt 2) Weiterbewilligung des Mietzuschuss an die DJK-SSG Bensheim 

für die Sporthalle der Liebfrauenschule und die Kapuzinerhalle 
  

 
Beschluss: 
 
Dem Antrag der DJK-SSG Bensheim auf Weiterbewilligung des Mietzuschusses für 
die Kapuzinerhalle und die Sporthalle der Liebfrauenschule wird entsprochen. Der 
Mietzuschuss in Höhe von 12.214,38 Euro wird für ein Jahr befristet. Mit Ablauf des 
Haushaltsjahres 2018 ist erneut zu entscheiden. 
 
Die erforderlichen Mittel sind im Haushaltsplan 2018 bei Produkt 2.35.06.01 
bereitgestellt.  
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 29 Ja-Stimmen, 04 Nein-Stimmen, 02 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 3) Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim, 2. 

Nachtrag 
  

 
Beschluss: 
 
Der in der Anlage beigefügte 2. Nachtrag der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb 
Stadtkultur Bensheim wird beschlossen. 
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Der Nachtrag tritt am 01.11.2018 in Kraft. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 31 Ja-Stimmen, 01 Nein-Stimmen, 03 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 4) Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim; Feststellung des 

Jahresabschlusses zum 31.12.2017 
  

 
Beschluss: 
 
Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim / der Magistrat / der 
Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den von der Betriebsleitung des 
Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim erstellten und von der Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft SWS Schüllermann und Partner AG geprüften 
Jahresabschluss zum 31.12.2017 sowie den dazu gegebenen Bericht zur Kenntnis. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung stellt gemäß § 50 Abs. 1 HGO i. V. m. den §§ 5 Nr. 
11 und 27 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) den Jahresabschluss des 
Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim zum 31.12.2017 fest. 
 
Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 31 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 04 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 5) Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim 

hier: Nachtragswirtschaftsplan 2018 
  

 
Beschluss:  
 
Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zuletzt gültigen 
Fassung, der §§ 15 ff. Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) in der zuletzt gültigen Fassung, sowie 
der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Kinderbetreuung vom 16.12.2010 geändert durch 
den 1. Nachtrag vom 01.04.2012 hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 
_______ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen: 
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§ 1 
 

Der Nachtragsplan für das Jahr 2018 wird 
 
 erhöht  

um 
€ 

gegenüber 
bisher 

€ 

auf nunmehr 
festgesetzt 

€ 
im Erfolgsplan    

in den Erträgen 1.552.550 15.472.915  17.025.465 
in den 

Aufwendungen 
1.552.550 15.472.915 17.025.465 

im Vermögensplan    
Mittelherkunft 0 0 0 

Mittelverwendung 0 0 0 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur 
Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird gegenüber der 
bisherigen Festsetzung nicht geändert und bleibt damit bei 3.175.810 €.  
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2018 zur 
Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird gegenüber der 
bisherigen Festsetzung um 135.00 € erhöht und wird damit auf 2.655.000 € 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird um 500.000 € auf 1.500.000 € 
erhöht.  
 

§ 5 
 

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan sind gegenseitig 
deckungsfähig. 
 

§ 6 
 

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 21.06.2018 beschlossene 
Stellenübersicht. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 31 Ja-Stimmen, 04 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
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Punkt 6) Ruftaxikonzept der Stadt Bensheim 
  

 
Beschluss: 
 
Dem beigefügten Konzept des Planungsbüros plan:mobil zur Überprüfung und 
Überplanung des Ruftaxi-Angebotes wird zugestimmt. 
 
Die optional angebotene Linie in das Gewerbegebiet Süd soll umgesetzt werden. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 7) Vorhabenbezogener Bebauungsplan BO VE 8 "Seniorenzentrum 

Rodensteinstraße" 
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 12 BauGB 
(Vorhabenbezogener Bebauungsplan) im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB  
- Beschluss des Bebauungsplanentwurfes  
- Beschluss der Vorhabenplanung 
- Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB 

  
 
Beschluss: 
 
1) Die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes BO VE 8 

„Seniorenzentrum Rodensteinstraße“ wird für den in der Anlage ersichtlichen 
Geltungsbereich beschlossen und im beschleunigten Verfahren als 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 i.V.m. § 13a BauGB durchgeführt. 
 

2) Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes BO VE 8 
„Seniorenzentrum Rodensteinstraße“ wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 
 

3) Die Vorhabenplanung „Seniorenzentrum“ in der vorliegenden Fassung wird 
beschlossen.  
 

4) Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB wird durchgeführt. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
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Punkt 8) 1. Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag zur Umsetzung von 
Maßnahmen nach dem Bebauungsplan BW 18A "Ehemalige 
Brotfabrik" in Bensheim 

  
 
Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, dass der beiliegende 1. Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag 
zur Umsetzung von Maßnahmen nach dem Bebauungsplan BW 18A „Ehemalige 
Brotfabrik“ in Bensheim in dieser Form abgeschlossen werden darf. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 9) Vorhabenbezogener Bebauungsplan BW 56 "Ecke Wormser 

Straße / Moselstraße" 
- Beschluss der Verfahrensdurchführung als Vorhabenbezogener 
Bebauungsplan 
- Beschluss des Entwurfes 
- Beschluss des Vorhaben- und Erschließungsplanes 
- Beschluss der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

  
 
Beschluss: 
 
5) Das Bauleitplanverfahren des BW 56 „Ecke Wormser Straße / Moselstraße“ wird 

im beschleunigten Verfahren als Vorhabenbezogener Bebauungsplan gem. § 12 
i.V.m. § 13a BauGB durchgeführt. 

6) Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes BW 56 "Ecke Wormser 
Straße / Moselstraße" wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 

7) Der Vorhaben- und Erschließungsplan wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

8) Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB wird durchgeführt. 

9) Die Auswirkung des Verkehrs im Hinblick auf die Belastung der Wormser Straße 
ist gesondert darzustellen. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
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Punkt 
10) 

Vertrag über die Bereitstellung und den Erwerb von Ökopunkten 
zum Bebauungsplan BW 62 "An der Riedwiese Süd" in Bensheim-
West 

  
 
Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, dass der beiliegende Vertrag über die Bereitstellung und den 
Erwerb von Ökopunkten zum Bebauungsplan BW 62 "An der Riedwiese Süd" in 
Bensheim-West in dieser Form abgeschlossen werden darf. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 28 Ja-Stimmen, 06 Nein-Stimmen, 01 Enthaltung, 
mehrheitlich angenommen 
 
 
Punkt 
11) 

10. Änderung des Bebauungsplanes BA 14 "Einkaufsmarkt 
Darmstädter Straße" 
a) Aufstellung des Bebauungsplanes als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a 
BauGB 
b) Beschlussfassung des Bebauungsplanes als Entwurf zur 
Durchführung der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 
3 Abs. 2 BauGB sowie der förmlichen Beteiligung der betroffenen 
Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

  
 
Beschluss: 
 
a) Die Aufstellung der 10. Änderung des Bebauungsplanes BA 14 "Einkaufsmarkt 

Darmstädter Straße" wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB beschlossen. 

b) Der Entwurf der 10. Änderung des Bebauungsplanes BA 14 "Einkaufsmarkt 
Darmstädter Straße", wird hiermit zur Durchführung der förmlichen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie der förmlichen Beteiligung der betroffenen 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) BauGB 
beschlossen. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 31 Ja-Stimmen, 04 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
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Punkt 
12) 

Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan BA 57 "Nördlich 
Brückweg" in Bensheim-Auerbach 

  
 
Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, dass der beiliegende städtebauliche Vertrag zum 
Bebauungsplan BA 57 "Nördlich Brückweg" in Bensheim-Auerbach in dieser Form 
abgeschlossen werden darf. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
13) 

Bebauungsplan BA 57 "Nördlich Brückweg" in Bensheim-
Auerbach 
a) Beschluss der Abwägung der Stellungnahmen aus der erneuten 
Bürger- und Behördenbeteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 
3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
b) Satzungsbeschluss 

  
 
Beschluss: 
 
a) Das Abwägungsergebnis der Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der 

Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB wird in der vorliegenden Form beschlossen (siehe 
Anlage 1). 

b) Der Bebauungsplan BA 57 „Nördlich Brückweg“ wird in der vorliegenden Form 
(siehe Anlagen 2-4) inkl. der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Der Beschluss ist gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekanntzumachen.  

 
 

Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
14) 

Ringelband-Stiftung 
Hier: Bericht über die Jahresabrechnung zum 31.12.2017 

  
 
Beschluss: 
 
Dem Bericht über die Jahresabrechnung zum 31.12.2017 der Stiftung „Johanna, 
Friedrich Wilhelm und Will Ringelband“ wird zugestimmt. 
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Der Jahresüberschuss 2017 beträgt insgesamt 20.078,25 €. Er wird in voller Höhe der 
freien Rücklage zugeführt. 
 
Die freie Rücklage erhöht sich durch diese Zuführung auf insgesamt 383.455,36 €. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 31 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 04 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
15) 

Abweichungssatzung für den Ausbau der verlängerten 
Kirchstraße 

  
 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die beiliegende Abweichungssatzung 
für den Endausbau der Kirchstraße zwischen Kapellstraße und dem östlichen Ortsrand 
von Fehlheim. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
16) 

Besetzung des Ortsgerichts Bensheim I 

  
 
Beschluss: 
 
Es wird beschlossen für den Ortsgerichtsbezirk Bensheim I (Auerbach, Hochstädten, 
Schönberg, Wilmshausen, Bensheim-Mitte, Bensheim-West und Zell) dem 
Amtsgericht Bensheim 
 
Herrn Hans Fertig 
 
für eine Amtszeit von 10 Jahren zur Ernennung als Ortsgerichtsschöffe 
vorzuschlagen.  
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
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Punkt 
17) 

Benennung einer Straße nach Georg Moller 

  
 
Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, dass die in der Anlage orange markierte Straße  im Plangebiet 
des Bebauungsplanes BW 18A „ehemalige Brotfabrik“ die Bezeichnung „Georg-
Moller-Weg“ erhält. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen   
 
 
Punkt 
18) 

Erhöhung der monatlichen Stundenzahl, von 20 auf 25 Stunden 
beim Freiwilligen Polizeidienst 

  
 
Anmerkung: Stv. Fischer war während der Abstimmung nicht anwesend (§ 25 HGO). 
 
Beschluss: 
 
Dem Freiwilligen Polizeidienst soll die Möglichkeit gegeben werden zukünftig 25 
Stunden monatlich leisten zu können. 
Eine entsprechende Vereinbarung mit dem Hess. Ministerium soll abgeschlossen 
werden. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 34 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
19) 

Erhöhung der Projektsumme für das Projekt 
"Multifunktionsgebäude auf dem Gelände des ehem. BW-Depot" 

  
 
Beschluss: 
 
Die Bereitstellung zusätzlicher Ausgabenmittel in Höhe von 200.000 € für den Neubau 
des Multifunktionsgebäudes auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände, Rheinstraße 
6-8, 64625 Bensheim wird beschlossen. Die Projektsumme erhöht sich damit auf 
insgesamt 1.380.000 €. 
 
Die Finanzierung der Mehrkosten in Höhe von 200.000 € werden im Nachtragsplan 
2018 beantragt und stehen nach Genehmigung des Nachtragsplans 2018 zur 
Verfügung. Bis zur Freigabe der Mittel ist einen Finanzierung über allgemeine 
Budgetmittel des Teams Gebäudemanagement (2.60.) möglich. 
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Der Beschluss wird gefasst mit: 31 Ja-Stimmen, 04 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen 
 
 

III. 
Beschlussfassung mit Aussprache 

 
 
Punkt 
20) 

Betriebskommission Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim 
Hier: Wahl der Mitglieder des Personalrates 

  
 
Anmerkung: Auf Nachfrage von Stadtverordnetenvorsteherin Deppert bestand kein 

Aussprachebedarf und es gab keine Einwände gegen eine offene 
Abstimmung. 

 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wählt gemäß § 6 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) 
i.V.m. § 7 Abs. 2 c) der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim 
folgende zwei Vertreter und zugehörige Stellvertreter des Personalrates der Stadt 
Bensheim für die Dauer der Wahlzeit des Personalrates nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl in die Betriebskommission des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim: 
 
a) Frau Elke Ritter 
b) Herr Dirk Walther 
 
Vertretung: 
 
a) Frau Susanne Ergler 
b) Herr Chris Pahlke 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
21) 

Entwurf der Nachtragssatzung und des Nachtragsplanes mit 
Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 
hier: 1. Lesung 

  
 
Punkt 
22.a) 

Änderungsantrag der FDP-Fraktion bzgl. Bebauungsplan BF 19 
"Langgewann" in Bensheim-Fehlheim 

  
 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die Beschlussfassung bzgl. 
Bebauungsplan BF 19 „Langgewann“ in Bensheim-Fehlheim, in die nächste 
Sitzungsrunde verschoben wird. 
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Der Beschluss wird gefasst mit: 10 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen, 04 Enthaltungen, 
mehrheitlich abgelehnt 
 
 
Punkt 
22.b) 

Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, GLB und BfB zum 
Bebauungsplan BF 19 "Langgewann" in Bensheim-Fehlheim 

  
 
Anmerkung: Die FDP-Fraktion hat sich an der Abstimmung nicht beteiligt. 
 
Beschluss: 
 
1. Für das Gebiet WA 5a sind die Werte GRZ und GFZ auf die in der 

Baunutzungsverordnung angegebenen Größen von GRZ = 0,4 und GFZ = 1,2 
zu reduzieren. Die Hausbreiten (Gebäudetiefe) im Gebiet WA 5a sind von 14 
m auf 12 m festzusetzen. 

 
2. Die Zulässigkeit (Gestaltung und Größe) von Gauben und Dachaufbauten wird 

entsprechend dem Bebauungsplan BO 60 „Am Meerbach“ festgesetzt. 
 
3. Im Bereich von Vorgärten sind keine Stellplätze anzuordnen, außer bei 

Reihenmittelhäusern. Bei Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser sind seitlich 
angelegte Stellplätze maximal bis zur hinteren Gebäudekante anzuordnen. Im 
Geltungsbereich ist der Nachweis von Stellplätzen durch eine Zahlung einer 
Ablösung auszuschließen. 

 
4. Der Bereich WA 2 (Doppelhäuser) und WA 3 (Hausgruppen) der an den 

südlichen Bestand der Falltorstraße anschließt, wird geändert. Hier wird ein 
neues WA 7b festgesetzt. Abweichend zum bestehenden WA 7 (neu WA 7a) 
werden hier nur Doppelhaushälften mit je zwei Wohneinheiten festgelegt. Die 
übrigen Angaben aus der Nutzungsschablone von WA 7 (neu WA 7a) sind zu 
übernehmen. 

 
5. Für die Gebiete WA 1a, WA 2 und WA 7 (neu WA 7a) werden 2 

Wohneinheiten festgelegt. 
 
6. Die „Schotterung“ der Garten – insbesondere Vorgartenflächen nach § 9 (1) 

Nr. 25 BauGB und in der Gestaltungssatzung nach HBO ist auszuschließen 
 
7. Das in der Stellungnahme der GGEW vom 08.02.2018 skizzierte Konzept zur 

Strom- und Wärmeversorgung des Gebietes wird weiterverfolgt. Die daraus 
resultierenden Anforderungen an die Bauleitplanung sind zu erarbeiten. Der B-
Plan ist dann ggfs. anzupassen. Die Begründung ist zu modifizieren. 

 
8. Anlagen für „kirchliche Zwecke“ sind in den „textlichen Festsetzungen“ bei 

Punkt A 1.1 zu streichen. 
 
9. In den „textlichen Festsetzungen“ unter Punkt 5.2 wird der Satz „Dabei sind 

pro angefangenen 100 qm Grundstücksfläche mindestens 1 Laubbaum sowie 
…“ gestrichen und durch folgenden neuen Satz ersetzt: „Je 200 qm nicht 



14 

 

 

überbaute und befestigte Grundstücksfläche wird ein standortgerechter und 
einheimischer Laubbaum sowie…“ festgeschrieben. 

 
10. Bei Gebäuden ohne festgelegter Firstrichtung wird eine traufständige 

Ausrichtung zur Verkehrsfläche (Straße/Weg) festgelegt und zeichnerisch im 
Planentwurf ergänzt. 

 
11. Die Aspekte der „städtebaulichen Kriminalprävention“ sind in der Begründung 

darzustellen. 
 
12. Auf Seite 10 der „textlichen Festsetzungen“ beim Abschnitt „Vernässungs-

gefährdetes Gebiet“ ist der redaktionelle Hinweis für eine Empfehlung zur 
Nutzung einer „weißen Wann“ (wasserundurchlässige Stahlbetonkonstruktion) 
aufzunehmen. 

 
 Beschluss zum Umlegungsverfahren: 
 
 Im Zuge des Umlegungsverfahrens sind die Grundstücke für eine Reihen-

hausbebauung auf eine Mindestbreite von 7,0 m festzulegen. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 31 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 01 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
22.c) 

Bebauungsplan BF 19 "Langgewann" in Bensheim-Fehlheim 
a) Beschluss der Abwägung aus der frühzeitigen Behörden- und 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
b) Beschluss des Bebaungsplanentwurfs zur Offenlage nach §3 
Abs. 2 BauGB und zur Behördenbeteiligung nach §4 Abs. 2 
BauGB 

  
 
Beschluss: 
 
a) Beschluss der Abwägung aus der frühzeitigen Behörden- und 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Es wird beschlossen, die Vorschläge der Verwaltung zum Umgang mit den während 
der frühzeitigen Behörden- (§ 4 Abs. 1 BauGB) und Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 3 
Abs. 1 BauGB) eingegangen Stellungnahmen so wie in Anlage 1 enthalten, 
anzunehmen.  

 

b) Beschluss des Bebauungsplanentwurfs zur Offenlage nach §3 Abs. 2 
BauGB und zur Behördenbeteiligung nach §4 Abs. 2 BauGB 

Der Entwurf des Bebauungsplanes einschließlich Begründung und Umweltbericht 
wird in der vorliegenden Fassung (siehe Anlage 2) beschlossen. Die Offenlage nach 
§3 Abs. 2 BauGB und zur Behördenbeteiligung nach §4 Abs. 2 BauGB ist 
durchzuführen. 
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Der Beschluss, inkl. der Änderungen aus Punkt 22.b), wird gefasst mit: 31 Ja-
Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 01 Enthaltungen, einstimmig angenommen 

 
 
Punkt 
23.a) 

Ergänzungsantrag der FDP-Fraktion zum Bebauungsplan BW 35 
"Freizeitgelände Berliner Ring" - 4. Änderung; hier: Schaffung 
Wendebereich Kfz" 

  
 
Anmerkung: Der Antrag wurde vom Antragsteller zurückgezogen. 
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, bis Ende 2018 einen ausreichenden Bereich zu 
schaffen, in welchem Kraftfahrzeug bis 2,8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht am 
Ende der Stichstraße, die vor dem Eingang zu den Drachenbergen endet, wenden 
können. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 0 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
Tagesordnungspunkt wurde zurückgezogen 
 
 
Punkt 
23.b) 

Bebauungsplan BW 35 "Freizeitgelände Berliner Ring" - 4. 
Änderung 
hier: 
- Beschluss des Abwägungsvorschlages 
- Beschluss des Entwurfes 
- Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

  
 
Anmerkung: Zu diesem Punkt lag kein Aussprachebedarf vor. 
 
Beschluss: 
 
1) Der Vorschlag zur Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
 

2) Der Entwurf des Bebauungsplanes BW 35 "Freizeitgelände Berliner Ring" - 
4. Änderung wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
 

3) Die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 (2) BauGB wird hiermit beschlossen. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 36 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
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Punkt 
23.c) 

22. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 
Bebauungsplanes BW 35 "Freizeitgelände Berliner Ring" - 4. 
Änderung 
hier: 
- Beschluss des Abwägungsvorschlages 
- Beschluss des Entwurfes 
- Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

  
 
Beschluss: 
 

4) Der Vorschlag zur Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 
 

5) Der Entwurf der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 
Bebauungsplanes BW 35 "Freizeitgelände Berliner Ring" - 4. Änderung wird 
mit erweitertem Geltungsbereich in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
 

6) Die Durchführung der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sowie 
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 (2) BauGB wird hiermit beschlossen. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 36 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
24.a.1) 

Änderungsantrag der FDP-Fraktion und Stadtv. Dr. Tiemann zum 
Antrag der FWG bezüglich "BW 62 An der Riedwiese Süd" 

  
 
Anmerkung: Die Stadtverordneten Hausmann und Müller waren zum Zeitpunkt der 

Abstimmung nicht anwesend. 
 
Beschluss: 
 
Der Punkt 1 der beantragten Ausschlüsse: 
 
1. signifikant Lärm, Staub und Erschütterungen emittierende Betriebe wie 

Betreiber von Bauschutt-Recycling-Anlagen, Sieb- und Klassier-Anlagen, 
Sanddeponien u.ä. 

 
wird wie folgt geändert: 
 
auszuschließen sind 
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erdverarbeitende Betriebe (zu denen gehören z.B. Betreiber von Bauschutt-
Recycling-Anlagen, Sieb- und Klassier-Anlagen, Sanddeponien u.ä.) 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 04 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich abgelehnt 
 
 
Punkt 
24.a.2) 

Antrag der FWG bezüglich "BW 62 An der Riedwiese Süd" 

  
 
Anmerkung: Stv. Dr. Tiemann beantragt, dass der Antrag lediglich mit 2. Abgestimmt 

wird. Die Stadtverordneten Hausmann und Müller waren bei der 
Abstimmung nicht anwesend. 

 
Beschluss: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, in dem Bebauungsplan BW 62 „An der Riedwiese Süd“ 
mit Stand der 2. Offenlegung (gemäß der Amtlichen Bekanntmachung des Magistrats 
der Stadt Bensheim vom 04.07.2018) unter 
Punkt 1.3.1 „Art und Maß der baulichen Nutzung sowie überbaubare Grundstücks-
flächen“ 
im Unterpunkt 1.3.1.1 „Gewerbegebiet“ zusätzlich zu den dort bereits genannten 
Ausschlüssen die folgenden Nutzungen auszuschließen: 
 
1. signifikant Lärm, Staub und Erschütterungen emittierende Betriebe wie 

Betreiber von Bauschutt-Recycling-Anlagen, Sieb- und Klassier-Anlagen, 
Sanddeponien u.ä. 

 
2. Betriebe der Logistik- und Transportbranche 
 
Die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „An der Riedwiese Süd“ 
und der BW 62 „An der Riedwiese Süd“ sind –sofern erforderlich- textlich 
anzupassen. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 04 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, 01 Enthaltung, 
mehrheitlich abgelehnt 
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Punkt 
24.b.1) 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion zum Antrag der Fraktionen 
von CDU, GLB und BfB bezüglich "Bauleitplanverfahren BW 62 
"An der Riedwiese Süd" 

  
 
Anmerkung: Stv. Hausmann war zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht anwesend. 
 
Beschluss: 
 
1. Das Bebauungsplanverfahren BW 62 „An der Riedwiese Süd“ wird mit dem 

Ziel der Ausweisung eines Gewerbegebietes in diesem Bereich fortgeführt. 
 
2. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bensheim lehnt die (mögliche) 

Errichtung bzw. den Betrieb einer Bauschuttrecyclinganlage in diesem Bereich 
ab. 

 
3. In den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes „An der Riedwiese“ 

wird unter Punkt A1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) im 
zweiten Absatz hinter dem Wort Selbständige Lagerplätze eingefügt: 

 
 Anlagen zur Verwertung von Bauabfällen (Bauschuttrecyclinganlagen) 
 
 Der Ausschluss von Baustoffrecyclinganlagen ist städtebaulich zu begründen, 

indem auf die Einbindung in das bestehende Quartier mit hochwertiger 
gewerblicher Architektur und der Nutzung durch sensible Gewerbebetriebe 
und öffentliche Einrichtungen (Kino, Restauration mit Außenterrasse, 
Pharmaunternehmen, Gartencenter, Schule) abgehoben wird. Eine 
Beeinträchtigung des Quartiers mit einem Downgrading-Effekt soll so 
verhindert werden. 

 
4. Die Gremien und die Geschäftsführung der MEGB werden gebeten und 

aufgefordert, bei der Vermarktung der Flächen in diesem Bereich vertraglich 
sicherzustellen, dass keine Bauschuttrecyclinganlage errichtet und betrieben 
wird und dies im Grundbuch zugunsten der Stadt Bensheim dinglich gesichert 
wird. Die Löschung dieses Eintrages im Grundbuch kann nur durch einen 
Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung erfolgen. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 13 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich abgelehnt 
 
 
Punkt 
24.b.2) 

Antrag der Fraktionen von CDU, GLB und BfB bezüglich 
"Bauleitplanverfahren BW 62 "An der Riedwiese Süd" 

  
 
Anmerkung: Es wurde der geänderte Antrag aus dem BUP beschlossen. 
 
Beschluss: 
 



19 

 

 

1. Das Bebauungsplanverfahren BW 62 „An der Riedwiese Süd“ wird mit dem 
Ziel der Ausweisung eines Gewerbegebietes in diesem Bereich fortgeführt. 

 
2. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bensheim lehnt die (mögliche) 

Errichtung bzw. den Betrieb einer Bauschuttrecyclinganlage in diesem Bereich 
ab. 

 
3. Die Gremien und die Geschäftsführung der MEGB mbH werden gebeten und 

aufgefordert, bei der Vermarktung der Flächen in diesem Bereich vertraglich 
sicherzustelle, dass keine Bauschuttrecycling-anlage errichtet und betrieben 
wird, und dies im Grundbuch zugunsten der Stadt Bensheim dinglich 
gesichert wird. Die Löschung dieses Eintrages im Grundbuch kann nur 
durch einen Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung erfolgen. 

 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 32 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 05 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
24.c.1) 

Juristische Stellungnahme zu Aussagen der BI Riedwiese zum 
Bebauungsplan BW 62 "An der Riedwiese Süd" und der 13. FNP-
Änderung 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
Punkt 
24.c.2) 

Zweite rechtliche Stellungnahme zum Bebauungsplan BW 62 "An 
der Riedwiese Süd" 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Anmerkung: Stellv. Stadtverordnetenvorsteherin Lux übernimmt die Sitzungsleitung. 
 
 
 
Punkt 
25.a) 

Änderungsantrag der FDP-Fratkion bzgl. Antrag der Fraktionen 
von CDU, GLB und BfB bzgl. "Zukunftswerkstatt Innenstadtdialog 
Bensheim 2030" 

  
 
Anmerkung: Stve. Schuster war zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht anwesend. 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die Vorlagen zu den im Antrag 
der Koalition gestellten Punkten, zur Dezember Sitzungsrunde 
(Haushaltsplanberatungen) 2018 vorliegen sollen. 
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Der Beschluss wird gefasst mit: 05 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich abgelehnt 
 
 
Punkt 
25.b) 

Änderungsantrag der FDP-Fraktion bzgl. Antrag der Fraktionen 
CDU, GLB und BfB bzgl. "Zukunftswerkstatt Innenstadtdialog 
Bensheim 2030" zu Punkt 2. 

  
 
Anmerkung: Stve. Schuster war zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht anwesend. 
 
Beschluss: 
 
Bei Punkt 2. soll die Uhrzeit von 08.00 Uhr auf 06.00 Uhr verändert werden. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit 06 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
mehrheitlich abgelehnt 
 
 
Punkt 
25.c) 

Antrag der Fraktionen von CDU, GLB und BfB bezüglich 
"Zukunftswerkstatt Innenstadtdialog Bensheim 2030" 

  
 
Anmerkung: Über Punkt 2. wurde gesondert abgestimmt. 
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, die im Anschluss genannten Themenpunkte auf ihre 
Machbarkeit zu prüfen und zu einer möglichen Umsetzung mit ggfs. einer jeweiligen 
Projektvorlage zur Beschlussfassung den städtischen Gremien vorzulegen oder 
aufgrund bestehender Haushaltsansätze zu verwirklichen. Grundlage hierfür ist die 
verteilte Vorlage 173/18 vom 19.04.2018 aus der Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses vom 07.05.2018 zum Tagesordnungspunkt 8g zur Information „Innenstadt-
dialog Bensheim 2030; hier: Zusammenfassung und Bewertung der Bürgerbeiträge“. 
 
1. Mobilität – Fuß- und Radverkehr: 
 
 Der Magistrat wird gebeten, die Mathildenstraße für den Radverkehr bis zum 

Radweg Gerbergasse freizugeben. 
 
2. Mobilität Fuß- und Radverkehr: 
 
 Der Magistrat wird beauftragt, ein Konzept für die zeitweise Freigabe der 

Fußgängerzone für den Radverkehr in den Abend- und Nachtstunden 
vorzulegen. Zunächst soll dies im Rahmen einer Pilotphase geschehen. Der 
Zeitraum der Freigabe erfolgt für 6 Monate und soll in der Zeit von 20.00 Uhr 
bis 8.00 Uhr erfolgen. Bevor die Testphase beginnt, soll u.a. über folgende 
Punkte berichtet werden: Kontrolle tagsüber und in der Zeit der Freigabe, 
detaillierte Begleitung der Testphase, anschließende Evaluierung etc. Den 
Gremien ist hierzu eine Projektvorlage zur Beschlussfassung vorzulegen. 
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3. Mobilität – Parken: 
 
 Der Magistrat wird beauftragt, für die Parkhäuser eine Aufstellung zur 

Verbesserung der Gesamtsituation zu erarbeiten. Hierbei soll jedes Parkhaus 
gesondert betrachtet werden. Punkte der Prüfung sollen u.a. die Beleuchtung, 
farbliche Gestaltung, Sauberkeit etc. sein. Es soll zu den jeweiligen Maßnah-
men eine Kostenschätzung aufgeführt werden. 

 
4. Stadtgestalt und Ausstattung: 
 
 Der Magistrat wird beauftragt, die Zugänglichkeit zum Wasser an der „Lauter“ 

zu prüfen. Zusätzlich soll in diesem Zusammenhang ebenfalls geprüft werden, 
mehrere Bäume entlang der „Lauter“ zwischen Grieselstraße und Rinnentor 
nachzupflanzen. 

 
5. Stadtgestalt und Ausstattung bzw. Stadtmarketing: 
 
 Der Magistrat wird beauftragt, die Ausweitung des bestehenden und 

gebührenfreien W-LAN Netzes in der Innenstadt mit entsprechenden 
zusätzlichen Hotspots zu prüfen, zum Beispiel in der Bahnhofstraße oder in 
der Stadtbibliothek. 

 
6. Kinder und Jugendliche: 
 

Der Magistrat wird beauftragt, eine Modernisierung oder Ergänzung von 
Spielelementen des Spielplatzes für Kleinkinder am Heinrich-von-Gagern-
Platz in Nähe der Stadtbibliothek zu prüfen. 

 
7. Stadtklima: 
 
 Der Magistrat wird beauftragt, die punktuelle Bepflanzung des Straßenrandes 

und an Fassaden von (städtischen) Gebäuden zu prüfen. Im Sinne des 
Slogans „Stadt der Blüten und des Weins“ sollen beispielsweise Rebstöcke 
und blütentragende Pflanzen verwendet werden. 

 
8. Stadtmarketing: 
 
 Der Magistrat wird beauftragt, ein Konzept für das Thema „Stadtmarketing“ mit 

den hiesigen betroffenen Partnern, wie zum Beispiel Bensheim Aktiv, der 
Einzelhandel oder die Gastronomie, zur Belebung und den zukünftigen 
Erfordernissen der Innenstadt zu erstellen. Die hierfür notwendigen Voraus-
setzungen sind darzustellen und für eine Beschlussfassung vorzulegen. 

 
 
Zu Punkt 2. 
Der Beschluss wird gefasst mit: 25 Ja-Stimmen, 08 Nein-Stimmen, 03 Enthaltungen, 
mehrheitlich angenommen (Stve. Schuster war zum Zeitpunkt der Abstimmung nicht 
anwesend) 
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Zu Punkten 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 02 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
26) 

Antrag der FDP-Fraktion bezüglich "Prüfauftrag Kreisverkehr 
Kreuzung Brückweg / Berliner Ring" 

  
 
Anmerkung: Vom Antragsteller wurde die Verweisung in den BUP beantragt. 
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat der Stadt Bensheim wird beauftragt zu prüfen, unter welchen 
Bedingungen ein Kreisverkehr an der Kreuzung Brückweg und Berliner Ring 
geschaffen werden kann und das Ergebnis dem Bau-, Umwelt- und Planungs-
ausschuss, dem Haupt- und Finanzausschuss sowie der Stadtverordnetenversamm-
lung zur letzten Sitzungsrunde 2018 vorzulegen. 
 
 
Der Beschluss, über die Verweisung des Antrages zur Beratung und 
Beschlussfassung in den BUP, wird gefasst mit: 37 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 
0 Enthaltungen, einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
27) 

Antrag der FDP-Fraktion bezüglich "Instandsetzung Fahrradweg in 
der Promenadenstraße zwischen Rinnentor und Bahnhofstraße" 

  
 
Anmerkung: Der Antrag wird vom Antragsteller zurückgezogen. Zu diesem Punkt lag 

kein weiterer Aussprachebedarf vor. 
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat wird beauftragt dafür Sorge zu tragen, dass der Fahrradweg in der 
Promenadenstraße zwischen Rinnentor und Bahnhofstraße umgehend instand-
gesetzt wird. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 0 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen, 
Tagesordnungspunkt wurde zurückgezogen 
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Punkt 
28.a) 

Änderungsantrag der FDP-Fraktion zum Antrag der FDP-Fraktion 
bezüglich "Überprüfung und gegebenenfalls Änderung 
Platzierungskonzept Altglas-Container" 

  
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, die bestehenden Standorte der Altglas-Container 
gegenüber Aldi-Markt am Berliner Ring und an der Einmündung Altengaßweg/ 
Hemsbergstraße sowie eventuell weitere Standorte, die in den Ortsbeiräten oder 
anderen Gremien der Stadt später noch als kritisch benannt werden, auf Tauglich-
keit, Verkehrsproblematik und Anlieger-Lärmbelästigung zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu ändern. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 02 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
 
 
Punkt 
28.b) 

Antrag der FDP-Fraktion bezüglich "Überprüfung und 
gegebenenfalls Änderung Platzierungskonzept Altglas-Container" 

  
 
Anmerkung: Aufgrund der Zustimmung zu Punkt 28.a), war eine weitere 

Abstimmung nicht erforderlich. 
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, die bestehenden Standorte der Altglas-Container auf 
Tauglichkeit, Verkehrsproblematiken und Anlieger-Lärmbelästigung zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu ändern. 
 
Punkt 
29.a) 

Änderungsantrag der Fraktionen CDU, GLB und BfB bzgl. Antrag 
der FDP-Fraktion zu "Prüfauftrag Schaffung von Fahrradstraßen" 

  
 
Beschluss: 
 
Im Zuge der Erstellung des Verkehrsentwicklungsplanes ist zu prüfen, unter welchen 
Bedingungen und wo Fahrradstraßen nach dem Vorbild Darmstadt in Bensheim 
geschaffen werden können. 
 
 
Der Beschluss wird gefasst mit: 35 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 02 Enthaltungen, 
einstimmig angenommen 
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Punkt 
29.b) 

Antrag der FDP-Fraktion bezüglich "Prüfauftrag Schaffung von 
Fahrradstraßen" 

  
 
Anmerkung: Aufgrund der Zustimmung zu Punkt 29.a) war keine weitere 

Abstimmung erforderlich. 
 
Beschluss: 
 
Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen, unter welchen Bedingungen und wo 
Fahrradstraßen nach dem Vorbild Darmstadt in Bensheim geschaffen werden 
können und das Ergebnis dem Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss, dem Haupt- 
und Finanzausschuss sowie der Stadtverordnetenversammlung zur letzten 
Sitzungsrunde 2018 vorzulegen. 
 
 

IV. 
Anfragen 

 
 
Punkt 
30) 

Anfrage der FWG bezüglich "Nutzung des Multifunktionsgebäudes 
der Stadt auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrdepots" 

  
 
Anmerkung: Die Anfragebeantwortung wurde verteilt. 
 
Punkt 
31) 

Anfrage der FDP-Fraktion bezüglich "Verantwortlichkeit 
Müllbeseitigung Melibokusturm" 

  
 
Anmerkung: Die Anfragebeantwortung wurde verteilt. 
 
 

V. 
Informationen 

 
 
Punkt 
32) 

Jahresbericht 2017 der Stadt Bensheim nach den Richtlinien zum 
Umgang mit Sponsoring, Werbung, Spenden und mäzenatischen 
Schenkungen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
Punkt 
33) 

Gewährung einer Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock; 
Kostenübernahme für die Kampfmittelräumung im Stadtwald 
Bensheim 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
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Punkt 
34) 

Sachstand Verkehrssituation Fürstenlager 
hier: Prüfung Parkplatzneubau 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
Punkt 
35) 

BAB 5: Nächtliche Geschwindigkeitsbeschränkung in der 
Gemarkung Bensheim aus Lärmschutzgründen 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
Punkt 
36) 

Vorlage des Quartalsberichtes der Stadt Bensheim für das II. 
Quartal 2018 

  
 
Anmerkung: Der Quartalsbericht wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
Punkt 
37) 

Rechnungsabschluss 2017der Stadt Bensheim 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Punkt 
38) 

Ergänzende Beschlussfassung des Magistrats zur Vorlage 10. 
Änderung des Bebauungsplans BA 14 "Einkaufsmarkt 
Darmstädter Straße" 

  
 
Anmerkung: Die Information wurde zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Bensheim, den 02.10.2018 
 
Ende der Sitzung:  21:03 Uhr 
 
 
 
__________________________   ______________________________ 
Christine Deppert     Christiane Lux 
Stadtverordnetenvorsteherin   stellv. Stadtverordnetenvorsteherin 
 
 
 
 
 


